


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Biogas
(u.a. Schwefelwasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Ammoniak)

	
	Arbeiten in Bereichen, in denen Biogas vorhanden sein kann

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege und Augen reizen.
· Vorübergehend sind Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerz oder Übelkeit möglich.
· Kann Atemnot, Lungenödem, Nervenschäden oder Herzrhythmusstörungen verursachen.
· Bleibende Gesundheitsschäden sind möglich. Es droht Erstickungsgefahr.
· Je nach Schwefelwasserstoffgehalt sind akute schwere Vergiftungen mit der Gefahr von Bewusstlosigkeit und Tod möglich.
· Biogas ist je nach Zusammensetzung geringfügig leichter oder schwerer als Luft und kann mit Sauerstoff eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Bei Vorhandensein von Zündquellen besteht Explosionsgefahr! Produkt ist entzündlich.
· Biogas entmischt sich nicht unter Einwirkung der Schwerkraft (z. B. entweicht Methan nicht zuerst beim Öffnen der Behälterhaube und CO2 sammelt sich nicht ausschließlich an tiefergelegenen Stellen).

	[image: W002: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen][image: RTEmagicC_160a419206_gif][image: RTEmagicC_cfd3b402b5_gif][image: ][image: ][image: ][image: P002: Rauchen verboten][image: P022: Essen und Trinken verboten]

		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Räume so belüften, dass kein Sauerstoffmangel und keine gefährliche Gaskonzentration entsteht.
· Gasbeaufschlagte Armaturen (z. B. Gasmagnetventile, Zwischenräume der selbstschließenden Gasabsperrventile, Rückschlagklappen und Gasklappen) regelmäßig auf Funktion, Dichtheit und Verschmutzungen prüfen.
· Zündquellen in Ex-Zonen vermeiden (z. B. nicht rauchen, nur ex-geschützte Geräte verwenden (die Nutzung von z. B. Mobiltelefonen in Ex-Zonen ist verboten), keine Arbeit mit Funken erzeugenden Werkzeugen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen ergreifen, für Potentialausgleich sorgen). 
· Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Freimessung, Feuerarbeiten nur mit schriftlicher Erlaubnis durchführen. 
· Nicht rauchen, essen oder trinken. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Hautkontakt meiden.
· Biogasanlagen dürfen nur von fachkundigen Personen betrieben werden (TRGS 529).
· Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen (TRGS 529) durchgeführt werden
· Füllstand der Behälter konstant halten (oberhalb des Feststoffeintrages).

	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Gefahrenbereiche räumen und absperren, Vorgesetzte informieren.
· Notruf absetzen!
· Wenn ohne Risiken möglich, Gaszufuhr absperren oder Leckage schließen. Erst dann Löschversuche unternehmen, gefährliche explosionsfähige Atmosphäre beachten.
· Bei Entstehungsbrand: Tragbaren ABC-Pulverlöscher einsetzen.
· Beim Betreten von Behältern/Räumen, wenn ausreichende Belüftung nicht möglich ist, stets umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen.
· [image: Zum Download: QR-Code-Liste-Giftnotrufzentralen-Deutschland-Oesterreich-Schweiz]Lebensrettende Sofortmaßnahmen müssen situationsabhängig durchgeführt werden.
· Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
Arzt: ……………………………………….
Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code
(0228/19240 Giftnotruf Bonn)     


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Im Störfall oder bei zu großer Produktion muss Biogas über eine redundante Gasverbrauchseinrichtung 
(z. B. Gasfackel  regelmäßige Funktionsprüfung!) verbrannt werden.
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	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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